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Artikel 4: [Bewertungsmechanismen]

Unbeschadet der Artikel [226 bis 228] kann der Rat Modalitäten festlegen, nach denen die Mit-

gliedstaaten in Zusammenarbeit mit der Kommission eine objektive und unparteiische Bewertung

der Durchführung der unter diesen Titel fallenden Unionspolitiken durch die Behörden der Mit-

gliedstaaten vornehmen. Das Europäische Parlament und die einzelstaatlichen Parlamente werden

vom Inhalt und den Ergebnissen dieser Bewertung unterrichtet.

Explanation (if any) :

Die Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe, den im Rat praktizierten Mechanismen der
Selbstbewertungen der Mitgliedstaaten über die Erfüllung ihrer Durchführungspflichten
Verfassungsrang einzuräumen, teile ich nicht.

Wenn die Ratsmitglieder einen solchen Mechanismus praktizieren möchten, so bedarf der Rat
hierzu keiner Ermächtigung durch die Verfassung; er kann dies vielmehr im Rahmen seines
Selbstorganisationsrechts durchführen. Die Aufnahme in die Verfassung ist somit unnötig.

Die Aufnahme dieser Bestimmung in die Verfassung trägt vielmehr die Gefahr in sich, die
Zuständigkeiten zwischen Rat und Kommission zu verwischen. Die vom Präsidium als Begründung
angeführte mangelnde Kontrolle der Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre
Durchführungsmaßnahmen ergab sich im wesentlichen aus der Pfeilerstruktur, die nunmehr
abgeschafft wird. Die Bewertung der Durchführung der unter diesen Titel fallenden Unionspolitiken
durch die Behörden der Mitgliedstaaten obliegt in erster Linie der Kommission (vgl. Art. 211
EGV), die gegebenenfalls gemäß Art. 226 EGV Aufsichtsklage zu erheben hat. Nach dem
Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit haben die Mitgliedstaaten der Kommission auf deren
Anforderung die dazu notwendigen Auskünfte und Selbsteinschätzungen zu erteilen.


